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kriàasten
S. Sch. in S. Ja, Geduld ist die beste Medizin; nehmen Sie diese nur fleißist ein! Für

eine auswärtige Stelle sind Sie doch schon zu alt, wie Sie selber richtig vermuten. — Ich
werde ins Pfarrhaus gehen. Also auf Wicdcrsehn!

A. K. in W. Die fehlende Nummer kann ich Ihnen leider nicht verschaffen, will es
mit der nachstehenden „Bitte" versuchen. An Ihren Zeilen hatte ich besondere Freude. Daß
Sie keinen Umgang mit andern Taubstummen habeil, ist kein Unglück, sondern sogar oft ein
Glück I Je fleißiger Sie mit Hörenden verkehren, desto besser werden Sie dieselben verstehen.

Ante. Wer kann mir Nummer 4 vom letzten Jahrgang d. Bl. (16. Februar 1967)
schicken? D. R.

Sckweizerikckes îlaubstummenkeim.
Vierter Kassenbericht.

(Die mit * Bezeichneten sind gehörlos.)
Fr. Rp.

Opfer der bernischcn Taubstuminciigottesdiciist-Besuchcr vom 22. Dezember 1907 bis
zum 1. März 1908 28.7t»

Rest von der letzten Rechnung (siehe Nr. 1 d. Bl. 1963) 8.75
Boil L. N/'" in Beril 1.10 und I. und M.^ in Kr. —. 5 » 1. 60
Hs. Fl.* in Huttwil 5. —, Fran S. und Söhn* in Gränichen 10. — 15.
R. Sch.* ill Zürich-Enge 2. —, Frl. Tr.* in Bern 5. — 7.

Taubstummenklub „Alpcnrösli"* in Bern 25. —
I. W.* in Sternenberg 4. —, G. Sch.* in Feuerthalen 5. — S. —
M. M.* ill Zollikofen 1. —, Frau H. in Bern 4. — 5. —
Frau und Frl. L. in Ersigen 3. —, Fr. L.* in Bern 2. — 5.. -
Reingelvinn meiner Lichtbilder-Vorstellung am 1. Januar im „Sihlhölzli" in Zürich 12. —
Erlös aus dem Stanniol- Verkauf 22. 35
Erlös aus dem Briefmarken-Verkauf 6.—
Reingewinn meiner Wilhelm Busch-Lichtbilder-Vorstellung am 27. Februar iin Gast¬

hof zum Bären in Münchcnbuchscc 30.
Zins vom Tanbstninmcnheim-FondS fiir das Jahr 1907 3.10

Sa. Fr. 17». SO

Im Januar d. I. betrug der Fonds (siehe Nr. 1 d. Bl.) 335 Fr., somit ist er heute
auf Fr. S13. 50 angewachsen! Das erste halbe Tausend ist also schon überschritten, und

zwar binnen 7 Monaten (seit August 1907) und größtenteils mit Hilfe Taubstummer! Das
ist sehr erfreulich, so fröhliche Geber hat Gott lieb! Es verdient besonders aufgezeichnet zu
werden, daß die bernischcn Taubftummcn-Gottcsdie»stbesncher allein vom Januar 1907 bis
jetzt rund 150 Fr. beigesteuert haben.

Im Februar d. I. deponierte ich auf der „Schweizerischen Volksbank" in Bern voll obige»
Einnahmen weitere Fr. 170.00. Somit verbleibt für neue Rechnung ein Guthaben von
Fr. 1.60.

Anzeige.
Empfehle den Herren Direktoren der Taubstummenanstalten und allen Taubstummen

meine Neuheit in einfarbigen, sinnreichen Postkarten (Stern, Eichcnkranz, Ohr mit Schlüssel
und schönem Vers). Die Preise betragen, das Nachnahme-Porto inbegriffen:

100 hatten Fr. o.so. 50 Karten Fr. 4. so. 12 Karten Fr. 1.10.

Unter 12 Stück werden keine versandt! — Beim Verkauf dieser Karten zu 10 Rp.
verbleibt also dein Verkäufer bei 100 Stück ein Gewinn von Fr. 3.50, bei 50 Stück ei» solcher
von 50 Rp. Aber der öffentliche Verkauf ist ohne Hausierpatent verboten!
Man darf also nur privatim, nur unter sich, an einzelne Bekannte verkaufen oder nur für
eigeneil Gebrauch bestellen.

Bestellungen sind zu richten an: Herrn Autschmaun, Lithograph in Zürich I II,
St. Jakob-Apotheke, Badencrstraße 2.
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